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Betr. Bewertung von aufgeschütteten Flächen im Hafen gemäß Staatsrätemodell  
 
In den Antragsunterlagen für Vorhaben im Hafen finden sich regelmäßig deutliche Unterschiede 
der Flächenbewertungen nach den Vorgaben des Staatsrätemodells. Dies betrifft insbesondere 
den Bewertungsmaßstab Boden, der im Hafen überwiegend als mehrere Meter mächtige 
anthropogene Sandaufschüttung ausgeprägt ist. Für derartige Flächen wird abhängig von 
Versiegelungsgrad, Nutzung und Durchwurzelung des Bodens und der daraus abgeleiteten 
Möglichkeiten einer Bodenbildung folgende Bewertung für sinnvoll erachtet:  
 

BODEN 
 

Regelmäßig vorkommende Ausprägung im Hafen WP Staatsrätemodell 

- Voll versiegelte Flächen  
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- Auffüllungsboden mit Überlagerung oder 
offensichtlicher Beimischungen größerer Anteile 
von Fremdmaterial (Bauschutt, Ziegelreste) 

- Teilversiegelte Flächen (Rasengitter, befestigte 
Wege)  
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- Auffüllungsboden ohne Pflanzenbewuchs oder 

- Auffüllungsboden mit nur kurzlebigem bzw. 
schütterem (< 50% Deckung) Pflanzenbewuchs 

- Typischer Zielzustand der „Flächenherrichtung“ 
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- Auffüllungsboden mit weitgehend dichtem 

Pflanzenbewuchs (> 50% Deckung) und einem 
regelmäßigen Auftreten mehrjähriger Arten  
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- Auffüllungsboden mit über mehrere Jahrzehnte 

weitgehend ungestörter Bodenentwicklung und 
dauerhaft flächendeckendem Pflanzenbewuchs  
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Für den Bewertungsmaßstab Pflanzen- und Tierwelt ergeben sich größere Unterschiede der 
Punktzuordnungen eher selten, da hier die Qualität der Fläche als Lebensraum für Pflanzen- 
und Tiere unabhängig von der Bodenausprägung zu bewerten ist. Vereinheitlicht werden sollte 
die Zuordnung des Zielzustands nach einer „Flächenherrichtung“, der Herstellung einer offenen 
Sandfläche zum Zweck einer anschließenden hafenspezifischen Nutzung. Aufgrund der 
kurzfristig nach Herrichtung zu erwartenden Inanspruchnahme ist nicht von der Entwicklung 
eines nennenswerten Artbestandes auszugehen. Als Zielzustand wird deshalb eine 
unversiegelte vegetationslose Fläche angesetzt: 
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PFLANZEN- UND TIERWELT 
 

Regelmäßig vorkommende Ausprägung im Hafen WP Staatsrätemodell 

- Abgeschobene Fläche ohne Pflanzenbewuchs  

- Typischer Zielzustand der „Flächenherrichtung“  
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